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Zuzwil, 22. März 2021 
 
 
 
Vernehmlassungsantwort der SP Zuzwil-Züberwangen-Weieren 
zur Schulordnung / Absenzenreglement / Lagerreglement 
 
 
Sehr geehrte Petra, sehr geehrte Gemeinderäte 
 
Besten Dank für die Einladung zur Vernehmlassung zum Nachtrag I zur 
Schulordnung, dem Absenzenreglement und Lagerreglement der Schule 
Zuzwil. Wir haben diese durchgelesen und geben gerne eine 
Vernehmlassungsantwort zu verschiedenen Artikeln und Absätzen. 
 
 
Schulordnung 
 
 Anmerkung: Die Gegenüberstellung alt-neu ist sehr hilfreich. 

 
 V. Schulleitung, Art. 11bis 
o lit. a) Antrag: „Abschliessender Entscheid über Gesuche […].“. 
o lit. b) Gemäss Kant. Verordnung über den Volksschulunterricht 

(VVU), Art. 12-15 liegen die Kompetenzen bei anderen Personen 
(bspw. Klassenlehrpersonen (KLP), Schulrat (SR), 
Schulratspräsidium). Die Schulleitung (SL) ist in diesen 
Verordnungsartikeln nicht vorgemerkt und hat hier keine 
Kompetenzen.  
Antrag: lit. b) ist zu streichen. 
 

 XI. Schlussbestimmungen 
Es muss klar definiert sein, wo sich Erziehungsberechtigte hinwenden 
können, wenn sie mit einem Entscheid der KLP, SL oder SR nicht 
einverstanden sind.  
Antrag: Diese Verfahrenswege sollen ergänzt werden. 
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Lagerreglement 
 
 Einleitung, Abs. 2, unterste Zeile 
Uns fehlt der Bereich „polysportives Angebot“ im Lager, da nicht alle 
Kinder Ski und Snowboard fahren. Alle Kinder müssen die Möglichkeit 
erhalten, mit ins Lager zu gehen, bzw. am Lager teilzunehmen 
(Förderung der Sozialkompetenz für alle). Daher soll ein ergänzendes 
alternatives Programm während des Lagers angeboten werden.  
Antrag: Die Einleitung soll entsprechend so abgeändert werden, 
dass dies klar festgehalten wird. 
 
 Art. 15 „Privatfahrzeuge / Kleinbusse“ 
o lit. b) Die Fahrerinnen und Fahrer müssen nebst den Zulassungen 

der Kat. D1 oder D bei Personentransporten noch den Zusatz „121“ 
(BPT, berufsmässiger Personentransport) im Fahrausweis haben. 
Ebenfalls benötigt werden der grüne CZV-Fahrerqualifizierungs-
nachweis 95 sowie allenfalls die digitale Fahrerkarte. Daneben 
müssen die obligatorischen CZV-Kurse besucht werden (5 Kurse in 5 
Jahren). 
Antrag: Ergänzung der erforderlichen Kompetenzen. 

 
 Art. 16 „Genussmittel“  

o Antrag erster Satz: „Während des ganzen Lagers verzichtetn 
jeweils mindestens eine zwei erwachsene Leitungspersonen mit 
Führerausweis auf Alkohol und Suchtmittel“. 

o Antrag vierter Satz: „Auf der Piste, während des 
Lagerprogramms und bei sämtlichen Fahrten…“. 

 
 
 
Wir bitten, diese Anregungen und Ergänzungen in die Reglemente 
aufzunehmen und entsprechend anzupassen. 
 
 
Freundliche Grüsse im Namen der SP Zuzwil 
 
 
 
Ruth Grünenfelder Raffael Sarbach  
Ansprechperson SP Zuzwil Ansprechperson SP Zuzwil 


